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1. Ausreichende Personalausstattung
Zur jährlich steigenden Zahl an Ermittlungsver-
fahren kommt, dass diese Verfahren immer kom-
plexer und aufwändiger werden, zudem nimmt
die Regelungsdichte im Strafrechtsbereich – so-
wohl in materieller als auch formeller Hinsicht –
zu. Fälle mit Cybercrime-Bezug, die häufig Aus-
landsbezug aufweisen und Spezialwissen in Be-
zug auf technische Funktionsweisen, die Mög-
lichkeiten der Anonymisierung und Verschlüsse-
lung sowie in Bezug auf Kryptowährungen erfor-
dern, machen mittlerweile einen Gutteil des
Aktenfalls aus. Es ist zu beobachten, dass die Tä-
terschaften immer öfter hochprofessionell, multi-
lateral und arbeitsteilig organisiert agieren. Ab-
sehbar ist, dass der verstärkte Einsatz von künst-
licher Intelligenz (KI) bei der Begehung strafba-
rer Handlungen, etwa in Form von Deep Fakes,
massiv zunehmen und unsere Arbeit zusätzlich
verkomplizieren wird. Massenverfahren mit
Cybercrime-Bezug und die Bearbeitung zahlrei-
cher (Wirtschafts-)Großverfahren binden bei
den Staatsanwaltschaften viele Ressourcen.

Die Bearbeitung immer umfangreicherer
und komplexerer Verfahren erfordert auch eine
entsprechende Reaktion im Personaleinsatz: Die
Bildung von (Ermittlungs-)Teams würde Ver-
fahren nicht nur beschleunigen; sie erscheint
zur Wahrung der Kontinuität in der Verfah-
rensführung, aber auch zur Qualitätssteigerung
(Mehraugenprinzip) geboten. Derartige Team-
lösungen sind jedoch nur unter Zurverfügung-
stellung zusätzlicher personeller Ressourcen in
den Bereichen der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte sowie der Kanzleibediensteten (Back-
office) möglich.

Hinzu kommen immer mehr zeit- und ar-
beitsintensive Aufgaben, die die Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte neben ihrer Kernauf-
gabe, nämlich der Leitung von Ermittlungsver-
fahren, zu erledigen haben. Novellen und Re-
formpakete der letzten Jahre brachten eine
Ausweitung der Verständigungspflichten von
Betroffenen und Verfahrensparteien sowie von
Ämtern und Behörden und Antragsrechte von
Verfahrensparteien mit sich. Die Abwägung ge-
genläufiger Interessen, wie etwa Geheimhal-
tungsinteressen von Beschuldigten und dem

Recht auf Akteneinsicht anderer Verfahrenspar-
teien oder das Verfassen von Stellungnahmen,
etwa zu Anträgen auf Gewährung des Verteidi-
gungskostenersatzes, binden immer mehr Ka-
pazitäten.

Um all diese Herausforderungen ohne Ein-
schränkungen bei der Strafverfolgung bewälti-
gen zu können, braucht es die Ausstattung mit
der erforderlichen Anzahl an staatsanwaltschaft-
lichen Planstellen.

2. Politische Unabhängigkeit
In Österreich bildet nach wie vor der Justizmi-
nister oder die Justizministerin und damit ein
regelmäßig intensiv in das (partei)politische Ge-
schehen eingebundenes Regierungsmitglied die
staatsanwaltschaftliche Weisungsspitze. Damit
besteht schon aus strukturellen Gesichtspunk-
ten die Gefahr des bloßen Anscheins des Ein-
flusses auf die Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaften. Dies schadet dem Ansehen der Justiz
und der Politik gleichermaßen.

Dem Endbericht der Arbeitsgruppe zur
Schaffung einer unabhängigen und weisungs-
freien Bundesstaatsanwaltschaft folgend, soll
als staatsanwaltschaftliche Weisungsspitze ein
gänzlich von der Politik entflochtenes und
durch den Bundespräsidenten oder die Bun-
despräsidentin ernanntes Justizorgan – eine
Generalstaatsanwaltschaft – fungieren.

Eine solche Generalstaatsanwaltschaft muss
aber tatsächlich von der Politik unabhängig
sein. Staatsanwaltschaftliches Handeln darf aus-
schließlich einer rechtlichen Kontrolle durch die
unabhängigen Gerichte unterworfen sein. Eine
Einbindung der Politik, etwa durch ein Abberu-
fungsrecht hinsichtlich der staatsanwaltschaft-
lichen Weisungsspitze, oder im Weg einer „par-
lamentarischen Kontrolle“ laufender Ermitt-
lungsverfahren, ist abzulehnen. Eine allfällige
Reform, die bloß den (politisch verantwortli-
chen) Justizminister oder die Justizministerin
durch ein staatsanwaltschaftliches Organ er-
setzt, ohne jedoch gleichzeitig eine ausschließ-
lich gerichtliche Kontrolle zu gewährleisten und
den Anschein einer allfälligen politischen Ein-
flussnahmemöglichkeit nachhaltig zu beseiti-
gen, darf nicht erfolgen.
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Staatsanwältinnen und 
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Von Österreichs Staatsanwaltschaften werden jährlich etwa 500.000 Verfahren geführt.
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte leisten damit im österreichischen Rechtsstaat durch
die präventive Wirkung eines Strafverfahrens einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit
der Bevölkerung. Um ihren gesetzlichen Aufgaben nachkommen sowie Straftaten mög-
lichst rasch und effizient aufklären zu können, bedarf es der erforderlichen Rahmenbedin-
gungen.
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3. Zeitgemäße Ermittlungsmaßnahmen
Um eine effektive und rasche Strafverfolgung
auch in Zukunft zu gewährleisten, braucht es Er-
mittlungsmaßnahmen, die den aktuellen Gege-
benheiten entsprechen und mit der technischen
Entwicklung Schritt halten.

Am drängendsten ist derzeit die noch nicht
beschlossene Neuregelung des gesamten Sicher-
stellungsverfahrens, die aufgrund der Aufhe-
bung der bezughabenden Bestimmungen durch
den VfGH spätestens am 1. 1. 2025 in Kraft tre-
ten muss, weil andernfalls ab diesem Zeitpunkt
generell keine Sicherstellungen durch die Kri-
minalpolizei und die Staatsanwaltschaften aus
Beweisgründen mehr möglich wären sowie da-
mit ein geradezu essenzielles Element der Straf-
verfolgung nicht mehr zur Verfügung stünde.
Berücksichtigt werden muss dabei, dass ohne
die Sicherstellung von Mobiltelefonen und die
Auswertung der darauf gespeicherten Daten
insbesondere Suchtmittelkriminalität, Fälle mit
Bezug zu Terrorismus, politische sowie Sexual-
strafsachen, vor allem in Bezug auf das Ver-
schaffen und Überlassen bildlichen sexualbezo-
genen Kindesmissbrauchsmaterials, nicht mehr
aufgeklärt werden könnten. Es braucht daher
eine entsprechend praxistaugliche Regelung, die
eine effektive Strafverfolgung weiterhin ermög-
licht. Wie auch immer diese dringend erforder-
liche Neuregelung zur Sicherstellung (vulgo
„Handysicherstellung“) konkret ausgestaltet sein
wird, ist bereits jetzt absehbar, dass damit ein
massiver zusätzlicher personeller Mehrbedarf
bei den Staatsanwaltschaften und ein sehr gro-
ßer zusätzlicher Verfahrensaufwand verbunden
sein werden.

Für eine effektive Strafverfolgung muss die
Möglichkeit geschaffen werden, verschlüsselte
Nachrichten überwachen zu können. Kommuni-
kation erfolgt kaum mehr via SMS oder klassische
Telefonie. Da gerade professionelle Tätergruppen
dafür in aller Regel verschlüsselte Kommunika-
tionsprogramme wie WhatsApp, Signal, Tele-
gram oder andere Messenger-Dienste verwen-
den, geht die herkömmliche Überwachung von
Nachrichten zumeist ins Leere. Die Schaffung
einer grundrechtskonformen, an der Rechtspre-
chung des VfGH orientieren Rechtsgrundlage für
die Überwachung verschlüsselter Nachrichten ist
daher dringend erforderlich, um gerade Verbre-
chen im Bereich der organisierten Kriminalität
und terroristische Straftaten weiterhin erfolg-
reich aufklären zu können.

So wie im analogen Leben Wohnungen
durchsucht und Beschuldigte observiert wer-
den dürfen, sollte im digitalen Raum – zumin-
dest bei schweren Straftaten und unter strengen
Auflagen – ein behördlicher Fernzugriff auf den
Computer eines Tatverdächtigen zur gezielten
Durchsuchung nach inkriminierten Daten
möglich sein.

Es fehlt auch an klaren Regeln für die Sicher-
stellung von Websites, insbesondere für die An-

bringung entsprechender Warnhinweise beim
Aufruf sichergestellter Domains nach einem be-
hördlichen „takedown“. Ferner braucht es für
die Löschung von Daten oder Internetseiten mit
illegalen Inhalten eine umfassende Rechts-
grundlage.

Aus Sicht der Standesvertretungen ist es
dringend geboten, unter Einbindung der Wis-
senschaft und der Praxis einen Diskussionspro-
zess über legistische Reformen zur Verbesse-
rung der angeführten Problemlagen und über
die Herausforderungen, denen wir in Zukunft
insbesondere durch die Nutzung von KI gegen-
überstehen, in die Wege zu leiten.

4. Vereinfachung des Verfahrensrechts 
und Abbau bürokratischer Hürden

Legistische Maßnahmen haben seit vielen Jah-
ren teils massive Mehrbelastungen der Staatsan-
waltschaften mit sich gebracht. Insbesondere
verfahrensrechtliche Regelungen werden immer
kleinteiliger und komplexer. Sie führen somit zu
einem deutlichen personellen Mehrbedarf an
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in allen
Instanzen. Die eigentliche Aufgabe der Staatsan-
waltschaften – die zeitnahe und erfolgreiche
Verfolgung von Straftaten – muss wieder ver-
stärkt in den Fokus gerückt und bestmöglich be-
wirkt werden können. Die StPO muss den ge-
genwärtigen Herausforderungen entsprechen
und sollte überschaubarer und nicht noch kom-
plexer gestaltet werden.

Auch die Wahrung und Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben stellt die
Staatsanwaltschaften vor immer größere He-
rausforderungen. Einerseits wird dadurch der
Austausch von Informationen, die für das
Strafverfahren wesentlich sind, mit anderen
Ämtern und Behörden erschwert. Andererseits
sind die Staatsanwaltschaften mit zahlreichen
Auskunftsanfragen anderer Behörden und
Akteneinsichtsersuchen von Parteien befasst,
die im Lichte des Datenschutzes einer genauen
Überprüfung unterzogen werden müssen, be-
vor entsprechende Auskünfte aus dem Straf-
verfahren erteilt werden oder Akteneinsicht ge-
währt wird. Vor allem in Verfahren mit vielen
Beschuldigten, mehreren Verfahrenssträngen
oder in Massenverfahren bindet dies enorme
Ressourcen. Hinzu kommt, dass staatsanwalt-
schaftliches Handeln in Bezug auf die Ein-
haltung datenschutzrechtlicher Vorgaben der
Überprüfung zweier unterschiedlicher Kontroll-
organe, und zwar einerseits der Gerichte im
Weg des Einspruchs wegen Rechtsverletzung
und andererseits der Datenschutzbehörde im
Weg einer Beschwerde, unterliegt, die mitunter
einander widersprechende Entscheidungen fäl-
len können. Derzeit fehlt es an klaren Vorgaben
und Richtlinien, wie mit den diversen sich in
Bezug auf die datenschutzrechtlichen Vorga-
ben stellenden Fragen und Problemstellungen
umzugehen ist.
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5. Maßnahmen zur Attraktivierung 
des staatsanwaltschaftlichen 
Berufsstandes sowie sichere und 
zeitgemäße Arbeitsplätze

Um gerade in Zeiten vieler Pensionsabgänge
und eines verschärften Wettbewerbs am Ar-
beitsmarkt im Kampf um die besten Nach-
wuchskräfte konkurrenzfähig zu bleiben, bedarf
es eines attraktiven Gehaltssystems und weiterer
Attraktivierungsmaßnahmen. So erscheint ein
zusätzliches Prämien- bzw Belohnungssystem
unumgänglich, um in Ansehung der ständig
neuen und umfangreicheren Herausforderun-
gen auch als Dienstgeber flexibel leistungsorien-
tierte Anreize für übermäßigen Arbeitseinsatz
und den Erwerb von Zusatzqualifikationen so-
wie eine Anerkennung für besondere Leistun-
gen zeitnah zu ermöglichen.

Die Arbeitsplätze von Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten bedürfen einer adäquaten
Ausstattung. Dazu gehören neben einer arbeits-
medizinisch nicht zu beanstandenden Möblie-
rung samt höhenverstellbaren Schreibtischen
vor allem Aufenthaltsräume und Teeküchen so-
wie angesichts der steigenden Temperaturen
insbesondere klimatisierte Arbeitsräume (und
nicht bloß Verhandlungsräume). Es ist zu beob-
achten, dass selbst im Zuge aktueller Sanie-
rungsprojekte keine Klimatisierung der Büro-
räumlichkeiten geplant ist. Damit wird gerade
bei jenen Positionen gespart, die für ein konzen-
triertes und ruhiges Arbeiten der Bediensteten
der Staatsanwaltschaften Voraussetzung sind.
Es sollte daher – nicht nur aus Gründen des Ar-
beitnehmerschutzes – vorgesehen werden, dass
bei Gebäudesanierungen und Neubauten diese
Standards ab sofort zwingend umgesetzt werden
müssen. Weiters sollte auch eine Klimatisierung
sämtlicher anderer Büroräumlichkeiten binnen
der nächsten Jahre vorgesehen werden.

Fälle eskalierender Gewalt an öffentlichen
Dienststellen sowie zunehmende Bedrohungs-
szenarien einerseits und der – nach Passieren
vorhandener Sicherheitsschleusen – freie Zu-
gang zu sämtlichen Amtsräumen andererseits,
geben begründeten Anlass zur Sorge um die
Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an Österreichs Staatsanwaltschaften. Ein zeit-
gemäßes Sicherheitskonzept für Österreichs
Staatsanwaltschaften ist ebenso ein Gebot der
Stunde wie die Ermöglichung der Abfertigung
staatsanwaltschaftlicher Anordnungen ohne Na-
mensnennung zumindest in Verfahren mit er-
höhter Gefährdungslage, wie zB Terrorverfah-
ren, sowie automatische und zentral veranlasste
ZMR-Meldesperren für alle Staatsanwältinnen
und Staatsanwälte.

6. Positive Außenwirkung und 
kompetente Medienarbeit

Professionelle Medienarbeit ist das wichtigste
Asset, um eine korrekte Wahrnehmung der Ar-
beit der Staatsanwaltschaften zu vermitteln. Da-
bei sind allerdings die Möglichkeiten für staats-
anwaltschaftliche Medienarbeit im (grundsätz-
lich nicht öffentlichen) Ermittlungsverfahren
aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen
stark eingeschränkt. Überdies steht ihnen von
Beschuldigten oder anderen Verfahrensbeteilig-
ten immer wieder betriebene professionelle Liti-
gation PR gegenüber. Damit Medienarbeit in
allen staatsanwaltschaftlichen Instanzen profes-
sionell und aktiv (nicht bloß reaktiv) geleistet
werden kann, braucht es zusätzliche Planstellen
sowie die Möglichkeit einer Entlohnung geleis-
teter Medienarbeit außerhalb der gewöhnlichen
Amtszeiten in allen staatsanwaltschaftlichen In-
stanzen und einer Evaluierung der rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Medienarbeit in
Strafsachen.
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